
Ir FervlMv
von Gottes gnaden Rö-
mischer zu Hungern vnd Be-
hatmb K . Künig , Infant t»
Hispanien/Ertzhcrtzogzu Hstep
reich / Hertzog zu Burgundi,

Steyr , Kärndten / § ratn vnd Wtrtemberg L? . Graue zu Tyrol vnnd
Görtz/K . Embieten N . allcnvnd » eben vnsern Vnderthonen vnd
andern , fürnemblich denen , die in vnsern NisterösterretchischenFür-
stenthumen vnd Landen , Bergkwerch bawen vnb denselben zucgcthan
feyen , vnser gnad vnd alles guers . Vnnd geben Euch gnedigklich zu?
uernemen , Das wir auß beweglichen vrsachen für nottürfftig bedach^
haben, die Bergkordnung , so wcylend Kaiser Maximilian vnser lieber
Anherr löblicher gedächtnus , in angeregten vnfernFürstenthumben
vnd Landen auffgerichthat , widerumben zuersehen , vnd dirselb nach
beschehcner vletsstger vnd notturffttger berachschlagung , vns , vnsern
Tergkwerchen / auch gezuainen Gwerchen vnd Bergkwerchs verwon-
ten zu nutz vnd fürderung - von ncwem nachuolgendes inhaltS verfas¬
sen , vnd außgehen zu lassen . Gebieten demnach gegenwürtigen vnd
tünffttgen vnseren Obrtsten Bergkmaiftern/Bergkrichtern/Geschwor-
nen / Frönern / Schineren / Gchichtmaistern , Stlberbrennern , Berck-
gerichtsschreibern / vnnd andern unseren Ambtlcütcn vnd Dienern,
denen die Verwaltung vnser Bergkoberkhait beuolhen ist, auch sonst ge-
maingklich allen anderen Bergkwerchßgenoffen , jedem insonderhait
ernstlich - euelhent , das Ir nun htnfüran diser vnser hernach gefchrib-
nen Ordnung in Ewren Verwesungenallenthalbengehorsamlich nach-
kumet vnd gelebet/vndmeqigklich dabry vestigklich handhabet,Ir selbs
auch dawider nit handlet , noch jemanbts andern das zuthurn gestat¬
tet , in kainerlay weise noch weg , bey Vermeidung vnser schweren vn-
gnad vnd straff , Im fall aber , das ctwo angeregte vnsereBergkmaister
vnd nachgefetzte Ambtlrüt , gegen den Dbertrettern mit der verschuld-
ten straff zu verfaren , zu schwach wären , so sollen vnser Landshaupt-
lcüt , Verweser , Vitzdomb / vnd all ander vnser vnd unserer Landtleük
Obergkaiten vnd Gericht , dieselben Verbrecher auffmehr berüerter pn-
fer Bergkambtleüt anrüeffen zu der btllichen gehorsam vnd straff ver-
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schaffen vnd halten , Inen auch in all ander gebürlichc weeg getrctvc
hilff vnd beystandt latsten. Vnd damit sich katncrdiser vnsrrOrdnung
halben mit dervnwissenhait/ entschuldigen müg / So wöllen wir / das
diesclb künfftigklich alle Jar bey allen vnsern Bergkgerichtenzwaymal,
Neinblich / zu Weyhnachten vnd Pfingsten / öffentlich verlesen / auch
ainem jeden auff sein ersuechen zu seiner notturfft gar / oder zum thatl
gegen zimblichervergnüegungdes Kostens vnd mühe/abschrifftmit-
grthailt / oder vorgclesen werde. Wo sich aber begab / das ein mißuer-
jiandt / oder sonst fachen vnd srrungcn fürfielen / dauon in gegenwür¬
diger Satzung kain lautter außtruck begriffen / vnd dcrhalbcnerleütte-
rung bcdtirffen wurde / dieselben vnd ander dergleichen Mangel , sollen
vnsere Bergkrichter vnd2lmbtleüt jederzeit an vnsere Bergkmaister,
vnnddie volgends an vns / oder vnnser Ntderöstrreichtsche Kamer-
Röth langen lassen / vnd darüber erklärung vnd beschaidtserwarten,
Daneben wöllen wir auch vns / vnseren Erben vnd nachkomen Vorbe¬
halten / disc Ordnung / vnfer / vndgemainerBergkwerch gelegenhatt
vnd notdurfft nach / zu mehren / zu mindern / vnnd zu andern / wann,
vnd wie vns das am besten ansehen vnd fliegen wird , Es sol auch dise

Bergkordnung niemandes / ausservnfer sondern gnedigen bewil-
ligung Nachdrucken / oder anderer ort im Druck außgehrn,

noch in berüerte vnsereNiderösterretchischenLande
frieren vnd vcrkauffen , Bey Vermei¬

dung vnservngnad vnd *
Straff.
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